
Der BDK Sachsen empfiehlt auch in diesem Jahr
Widerspruch gegen die aktuelle Alimentation einzulegen
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Aus rechtlichen Gründen empfiehlt der BDK Sachsen erneut auch in diesem Jahr die
Stellung eines Widerspruches gegen die aktuelle Alimentation zur Wahrung der
rechtlichen Ansprüche.

Ein Widerspruch stellt sicher, dass ihr eure Rechte auf eine mögliche Nachbesserung der Besoldung oder Alimentation wahrt –
auch rückwirkend. Wichtig: Wer bis zum Jahresende keinen Widerspruch einlegt, riskiert, seine Ansprüche zu verlieren.

Wir haben Euch eine entsprechende Vorlage für Beamte und für Ruheständler als Anlage beigefügt.

Wir empfehlen die Widersprüche dringend noch bis zum Ende des Jahres einzureichen.

Euer BDK Sachsen
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https://www.bdk.de/der-bdk/landesverbaende/sachsen/formulare/widerspruch_besoldung_beamte-sachsen-2024.docx
https://www.bdk.de/der-bdk/landesverbaende/sachsen/formulare/widerspruch_besoldung_ruhestandler-sachsen-2024.docx
https://www.bdk.de/@@search?Subject%3Alist=Sachsen
https://www.bdk.de/@@search?Subject%3Alist=Sachsen
https://www.bdk.de/der-bdk/was-wir-tun/aktuelles/der-bdk-sachsen-empfiehlt-auch-in-diesem-jahr-widerspruch-gegen-die-aktuelle-alimentation-einzulegen/aspdf
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